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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die am 2. August 1986 angemeldete und am 

19. August 1987 verOffentljchte europische Patent-

anmeldung Nr. 86 110 721.7 wurde am 15. Márz 1989 das 

europâische Patent Nr. 0 232 454 erteilt. 

II. 	Der von der Beschwerdeführerjn (Einsprechenden) am 

6. Dezexnber 1989 eingelegte Einspruch stützte sich auf 

den Einspruchsgrund gerMS Artikel 100 a) EN) (fehiende 

erfinderische Ttigkeit) und nahm im wesentlichen auf die 

folgenden Druckschriften Bezug: 

Dl: 	DE-C-1 164 779 

DE-C-2 703 950 

DE-A-2 922 094 

DE-A-2 408 208. 

Der Einspruch wurde mit Entscheidung vom 

28. November 1990 zuruckgewiesen. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin unter 

gleichzeitiger Bezahiung der Beschwerdegebuhr am 

25. Januar 1991 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begrundung wurde am 29. Mrz 1991 eingereicht. 

In der Beschwerdebegrundung wurde erstmals eine 

of fenkundige Vorbenutzung geltend gernacht, für die als 

Beweismittel eine Zeicbnung Nr. 8270000 GA vom 

16. Februar 1968 vorgelegt und ein Zeuge benannt wurde. 

IV. 	In einer Mitteilung der Beschwerdekaxrrner gem Artikej. 11 

(2) VOBK wurde den Beteiligten mitgeteilt, dag es auf den 

Nachweisder geltend gemachten of fenkundigen Vorberxutzung 
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nicht ankonne und die erfinderische Ttigkeit im Hinblick 

auf die Druckschrift D2 zu erOrtern sein werde. 

V. 	Am 26. August 1993 fand, auf die hilfsweise gesteilten 

Antrage der Beteiligten hin, eirie mündliche Verhandlung 

vor der Kammer statt. 

- 	VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtnen Entscheidung und den Widerruf des Patents 

sowie die Ruckerstattung der Beschwerdegebühr. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurUckzuwejsen und das Patent unverandert aufrecht-

zuerhalten (Hauptantrag) bzw. hilfsweise, das Patent mit 

dem Anspruch 1 von 23. Juli 1993, ansonsten wie erteilt, 

aufrechtzuerhalten. 

Der Anspruch 1 nach den Hauptantrag hat folgenden 

Wortlaut: 

"Sollwerteinstellvorrichtung an einem thermostatisch 

geregelten Mischventil f'Cir Kalt- und Warmwasser, bei der 

mit einein Drehgriff (5), der aus einer Stelimutter (51) 

und einer formschlQssig auf der Steilmutter (51) 

gehalterten Griffhaube (52) besteht, und einem Bewegungs- 

gewinde (42) die StellgrOf!,e erzeugt wird und der 

Drehgriff (5) mit einem feststehenden Anschlagring (57) 

zusaxnmenwirkt, wobei ein von Hand lOsbarer Anschlag als 

Drehbegrenzung am Drehgriff (5) ausgebildet ist, dadurch 

gekennzeichnet, dag die Steilmutter (51) topfartig 

ausgebildet und auf einem feststehenden KopfstUck (41) 

schraubbar 1st, wobei an der dem Ventilgehause (1) 

zugekehrten Stirnseite des Drehgriffs (5) ein Ringspalt 

ausgebildet ist, in den der Anschlagring (57) hineinragt, 

und zwischen der Auienwandung der Stelirnutter (51) und 

der Innenwandung des Anschlagrings (57) ein Reibmittel 

vorgesehen ist, so dais der Drehgriff (5) eine bestirnmte 
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Schwerg&ngjgkejt erhãlt, und dag der lOsbare Anschlag als 

federgestrazninte Wippe (53) ausgebildet ist." 

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag hat folgenden 

Wortlaut: 

MSollwerteinstellvorrichturig an einem therrnostatisch 

geregelten Mischventil für Kalt- und Warmwasser, bei der 

mit einem Drehgriff (5), der aus einer Stellrnutter (51) 

und ether formschlussig auf der Steilmutter (51) 

gehalterten Grjffhaube (52) besteht, und einem Bewegungs-

gewinde (42) die ste11gr6e erzeugt wird und der 

Drehgriff (5) mit einem feststehenden Anschlagring (57) 

zusammeriwjrkt, wobei ein von Hand lOsbarer Anschlag als 

Drehbegrenzung am Drehgriff (5) ausgebildet ist, dadurch 

gekennzeichriet, daft die Stelimutter (51) topfartig mit 

einern Boden (511) ausgebildet und auf einem feststehenden 

- 

	

	 Kopfstück (41) schraubbar ist, wobei an der dern Ventil- 

gehause (1) zugekehrten Stirnseite des Drehgriffs (5) em 

Ringspalt ausgebildet ist, in den der Anschlagring (57) 

hineinragt, und zwischen der Au1enwandung der Stelirnutter 

(51) und der Innenwandung des Anschlagrings (57) em 

Reibmittel vorgesehen ist, so dag der Drehgriff (5) eine 

bestiirnnte Schwergngigkeit erhalt, urid dag der lOsbare 

Anschlag als federgestrairnte Wippe (53) ausgebildet ist, 

die am Au1enberejch des Anschlagrings (57) die Drehung 

begrenzt." 

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin 1t sich wie folgt 

zusairifflenfassen: 

Die zwei im Anspruch 1 enthaltenen Merkrnalsgruppen 

betref fend die Anordnung ether durch die fehiende Selbst-

henung bei Steilgewinden notigen Reibungsbremse und die 

nsch1agausbiidung stUnden in keinem funktionellen 

.1.. - 
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Zusammeni-iang und mü1ten bei der Beurteilung der erf in-

derischen Tatigkeit unabhangig voneinander betrachtet 

werden. 

Der Ort, an dem der Reibring anzuordrien sei, ergebe sich 

zwangslaufig aus den konstruktiven Eigenheiten der Stell-

vorrichtung. Ein Reibring kOnne überall dort angeordnet 

werden, wo ein drèbbares Teil einem stationàren Teil der 

Einstellvorrichtung gegenUbersteht. Die Ortswahl konne 

sornit auf keiner erfinderischen Ttigkeit beruhen, zumal 

die Funktion des Reibringes unabhangig von seiner 

Anordnung und seinem Durchxnesser sei. So hàtte der 

Reibring nach der Druckschrift D2, der auf relativ 

kleinem Durchmesser angeordriet sei, sich millionenfach 

bewãhrt und zu keiner Beanstandung gefUhrt. Eine allein 

durch eine andere Konstruktion und ein anders Design 

bedingte Ver].egung des Reibrings kOnne nicht zu einer 

unerwarteten Wirkung führen. 

Die Funktion der Wippe sei v011ig unabhangig von der L,age 

des Reibringes; urn ubrigen sei die Anwendung einer Wippe 

im Sanitärwesen aligemein bekannt und ihre Verwendung als 

beweglicher Anschlag sei dem Facbxnann aligemein ge1ufig. 

Die Verwendung einer Wippe als lOsbarer Anschlag am 

Drehgriff eines Mischventils sei deswegen als naheliegend 

anzusehen. Das Merkmal, dais der lOsbare Anschlag bei 

Verwendung einer Wippe die Drehung des Drehgriffes am 

Au1enbereich des Anschlagrings begrenze, ergebe sich aus 

der Natur einer Wippenbetatigung, die grundstz1ich auien 

angreife. 

Bei der Betrachtung des Standes der Technik nach der 

Druckschrift D2 mUsse im Qbrigen davon ausgegangen 

werden, dag bei einer praktischen AusfQhrung des darin 

dargesteliten Mischventils ein Drehgriff mit einern an thin 

angeordneten, lOsbaren Anschlag vorgesehen sein mUsse. 

1370.D 	 . . .1... 
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Zu ihrern Antrag auf RUckzahlung der Beschwerdegebühr 

führte die BeschwerdefUhrerin aus, daE in der ange-

fochtenen Entscheidung ihre Arguxnentationsketten vollig 

unberücksichtigt und unbeschieden gelassen seien. Zur 

Beschlu1begrundung gehore auch insbesondere eine Aus-

eiriandersetzung mit alien von den Beteiligten sch1issig 

vorgetragenen Einwendungen. Eine soiche fehle im vor -

liegenden Falle. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte zur StUtzung ihres 

Antrags wie folgt: 

Die Reibringanordnung und der jeweilige Ringdurchinesser 

hätten sehr wohi einen Einflug auf die Funktion des 

Reibmittels, denn bei einem gr61eren Durcbinesser erhalte 

man aufgrund der in diesem Fall zur Erzeugung der nOtigen 

Reibkraft geringeren Pressurig eine grofere Lebensdauer. 

Bei dem Mischventil nach der Druckschrift D2 ware eine 

Verlegung des Reibringes nach au1en an die in der 

Erfindung beanspruchte Stelle nicht xnOglich, selbst wenn 

man davon ausginge, daE dort in der Praxis eine Grif f-

haube auf der Stelimnutter sowie ein lOsbarer Arischlag 

angeordnet seien, denn an dieser Steile sei eiri Anschlag- 

ring mit eiriem Anschlagvorsprung zur Begrenzung des 

Verdrehwinkels vorgesehen. 

Bei der Betrachtung der Aufgabenstellung in bezug auf 

eine gegenseitige technische Beeinflussung der beiden 

Merkmalsgruppen müsse auch der dort genannte Aspekt einer 

kostengunstigen Herstellung beachtet werden. Der Anschlag -

ring sei im aligemeinen als Kuriststoffpre1teil gefertigt, 

dessen glatte Oberfl&che sich gunstig auf die Lebensdauer 

eines mit ibm zusaxnmenwirkenden Reibringes auswirke. Die 

Verwendung einer Griffhaube mit einexn von aufen 

angreifenden losbaren Anschiag verringere den 

Griffdurcbinesser gegenuber der aus der D2 bekannten 

Druckknopfbetatiguflg, die zum LOsen des Anschlags 

1370.D 
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zusatzlichen Radialraum im Inneren der Griffhaube 

beanspruche. Im übrigen seien die un kennzeichrienden Tell 
des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale durch den 

Erfindungsgedanken miteinander gekoppelt, für die 

Bremsfunktjon einerseits und für die Anschlagfunktion 

andererseits einen gemeinsaxnen Anschlagring auf der 

Innen- bzw. Aufensejte zu nutzen, der in einen Ringspalt 

zwischen Drehgriff und Stellmutter hineinragt. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regel 1 (1) und 64 EPU; sie ist zulássig. 

Verfahren.srecht.liche Fragen 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt RUckerstattung der 

BeschwerdegebQhr gem&Z Regel 67 EPU gestutzt auf die 

RQge, die Einspruchsabteilung hátte sich nicht mit ihren 

zur Stützung des Einspruchs vorgetragenen Argumenten 

auseinandergesetzt. Dies stelle einen wesentlichen 

Verfahrensfehler dar. 

Entscheidungen der Einspruchsabteilung sind zu begrUnden 

(R. 68 (2) EP(T), d. h. sie haben sich mit den seitens der 

Parteien vorgebrachten entscheidungswesentlichen 

Tatsachen und Argumenten auseinanderzusetzen (vgl. 

T 493/88, ABi. EPA 1991, 380) . Daraus kann nicht 

gefolgert werden, dag jedes vorgebrachte Argument stets 

im einzelnen zu behandein 1st (vgl. Punkt 4.2). 

Regel 67 EPU macht einen wesentlichen Verfahrensfehler 

zur Bedingung für die Ruckzahlung. Vorliegendenfalls ist 

auch die Kalrffner der Auffassung, dag die Begrundung der 

Vorinstanz sumrnarisch ist und Inehrheitlich nur irnplizit 

auf die Argumentation der BeschwerdefUhrerin (Einsprechen- 

11 370.E 	 . . .1... 
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den) eingeht. Aus folgenden GrUnden komrnt die Kaxrner 

jedoch zum Sch1ui, dag in den gerugten BegrQndungsrnàngeln 

kein Verfahrensfehler wesentlicher Art zu erblicken ist. 

Die Beschwerdefuhrerjn rugt im einzemnen (S. 3/4 der 

angefochtenen Entscheidung), die Vorinstanz sei nicht auf 

das Argument eingegangen, es làgen hier zwei unabhangige 

Teilaufgaben vor. Die angefochtene Entscheidung nirmnt 

dazu in Punkt 3 konkret Stellung und komint zum Sch1uf, 

dais die beiden vorhandenen Merkmalsgruppen auf die 

gleiche Aufgabe angelegt seien und die gute Handhabbar- 

keit eines Anschlags als Folge der geringen Platz-

verhaitnisse Nproblematischn, d. h. der Losung der 

gleichen Aufgabe zuzurechnen sei. Damit beantwortet sie 

die von der BeschwerdefUhrerin genannte uKontroll_ 

uberlegungN, zuntindest implizit, negativ. 

Die weiteren Punkte betref fend Topfartigkeit der 

Stelimutter und Vorhandensein einer Griffhaube bzw. eines 

Ringspaltes werden auf Seite 3, in Punkt 2, Absatz 3 

angesprochen und beurteilt. Es geht daraus hervor, da 

die Vorinstanz sich der Beurteilung der Beschwerde-

gegnerin nicht angeschlossen hat, ohne auf deren 

Argumentation im einzelnen einzugehen, was hier 

zweifellos angebracht gewesen ware, jedoch wie aus den 

folgenden Erwagungen zur Neuheit und erfinderischen 

Thtigkeit ersichtlich, noch nicht zu einer anderen 

Beurteilung des Einspruchs hatte fuhren mQssen. 

3. 	Zulassigkeit der Anderungen in Hinblick auf Artikel 123 

EPU 

Die Fassung des Anspruchs 1 nach dent Hauptantrag unter-

scheidet sich nicht von der ursprUnglichen Fassung und 

die beiden zusatzlich in den Anspruch 1 nach dern Hilf s-

antrag aufgenomrnenen Teilmerkinale (Boden 511 bzw. die am 

Auienbereich des Anschlagrings 57 die Drehung begrenzende 
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Anordnung der Wippe 53) sind in der ursprunglichen 

Beschreibung genannt und in den Figuren dargesteilt. 

Durch die Aufnabrne dieser zusãtzlichen Merkrnale in den 

Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag wird der Schutzumfang des 

erteilten Anspruchs 1 offensichtlich nicht erweitert, 

sondern eingeschrnkt. 

Somit genugen beide Anspruchsfassungen den Erfordernissen 

von Artikel 123 (2) und (3) EPU. 

	

4. 	Stand der Technik, Aufgabe 

	

4.1 	Die Druckschriften Dl und D2 befassen sich mit einer 

Sollwert-Einstellvorrichtung an einem therrnostatisch 

geregelten Mischventil. In der Druckschrift Dl ist em 

aus Stelimutter und Griffhaube bestehender Drehgriff mit 

einem an ibm angebrachten, von Hand losbaren Anschlag 

vorgesehen, der mit einem feststeheriden Anschlagring 

zusarnmnenwirkt. Die im angefochtenen Patent formnulierte 

Aufgabenstellung und der Oberbegriff des Anspruchs 1 (in 

beiden Fassungen) gehen von diesem Stand der Technik aus. 

Bei Mischventilen dieser Gattung wird beimn Anstreben 

einer mOglichst grofen Stelistrecke pro Drehgriffwinkel 

leicht die Grenze der Selbstherrffnung im Steilgewinde 

unterschritten, wodurch das sichere Beibehalten einer 

gewh1ten Winkeistellung problematisch werden kann. Die 

Druckschrift Dl enthält nichts zur Losung dieser 

Problematik. 

Ausgehend hiervon wird gemAZ der ersten Teilaufgabe im 

angefochtenen Patent verlangc, daZ auch bei relativ 

grofen Stelistrecken eine sichere Funkticn über einen 

langen Gebrauchszeirauin gewhr1eistet wird. Die weitere 

im angefochenen Patent genannte Teilaufgabe betrif ft die 

kostengunstige Herstellung. 

1370.D 
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Die Druckschrift D2 of fenbart bereits grundsatzlich eine 

Losung der ersten Teilaufgabe, námlich die Anordnung 

eines Reibrings 45 zwischen der Einstellspindel 14 und 

einem station&ren Halsfortsatz 12. Dabei ist jedoch die 

Sollwerteinstellvorrichtung des Mischventils, d. h. die 

aus Drehgriff und Bewegungsgewinde bestehende Teileinheit 

im Gegensatz zur Druckschrift Dl nicht volistandig 

dargestelit. Es fehien nàntlich eine auf den sog. Dreh-

griff 13 (Steilmutter) aufzusetzende Griffhaube mit einer 

zur Drehlegrenzung dienenden, von Hand lOsbaren Anschlag-

vorrichtung, wie sie im aligeineinen bei solchen Misch-

ventilen Ublich sind. Es kann lediglich verrnutet werden, 

dag bei einer praktischen Anwendung des Mischventils nach 

der Druckschrift D2 moglicherweise eine Griffhaube und 

eine lOsbare Anschlagvorrichtung vorgesehen sind, was 

auch aus der zeichnerischen Darstellung der Urnrisse des 

hulsenfOrmigen NDrehgriffesN  13 und dern Hinweis auf einen 

den Verdrehwinkel begrenzenden RingkOrpers 16 (Spalte 3, 

Zeilen 1-4) abgeleitet werden kOnnte. Jedoch sind 

irgendwelche Angaben bezuglich der konstruktiven 

Gestaltung der etwaigen Griffhaube und einer lOsbaren 

Anschlagvorrichtung dieser Druckschrift nicht zu 

entnehmen. Darüber hinaus ergibt sich die absolute 

Notwendigkeit des Vorhandenseins einer Griffhaube und 

einer darauf angeordneten lOsbaren Anschlagvorrichtung 

auch für einen Fachmann beim Lesen der Druckschrift D2 

nicht zweifelsfrei, denn grundstz1ich ist die dort 

of fenbarte Einstellvorrichtung auch ohne Griffhaube und 

einstellbare Anschlagvorrichtung funktionsfahig, wenn auf 

eine gefallige au1ere Gestaltung und die LOsbarkeit des 

Anschlags verzichtet wird. Es kann nãrnlich nicht ausge-

schiossen werden, dag der in der Figur der D2 gezeigte 

RingkOrper 16 zur Begrenzung des Drehwinkels mit einein 

festen Anschlagvorsprurxg des hulsenfOrmigen Drehgriffes 

13 zusannenarbeitet. Nachdem sich somit das Vorhandensein 

der genannten Merkmale für einen Fachxnann nicht unxnittel-

bar und eindeutig aus dem Inhalt der Druckschrift D2 

1370.D 	 . . .1... 
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ergibt, sondern bei einer praktischen Ausfuhrung nur sehr 

wahrscheinljch ist, sind diese Teilmerkinale nicht zur 

Of fenbarung der Druckschrift D2 zu rechnen. 

	

4.2 	Bei einem Vergleich der Druckschriften Dl und D2 im 

Hinblick darauf, weiche von beiden im vorliegenden Falle 

zur Aufteilung des Anspruchs 1 in Oberbegriff und 

Kennzeichen die gunstigere ist, sind die vorstehenden 

Feststellungen zu berUcksichtigen. Demnach of fenbart die 

Druckschrift D2 zwar bereits ein Merkinal aus dem 

Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

(Rejbmittel zwischen der Stelimutter und einer Innen-

wandung eines stationren Teils), jedoch sind weder eine 

Griffhaube noch eine lôsbare Anschlagvorrichtung ihrern 

Of fenbarungsgehalt unmittelbar zu entnehinen. 

Somit ist die Druckschrift D2 zumindest nicht besser zur 

Abgrenzung des Anspruchs 1 geeignet als die dazu ver-

wendete Druckschrift Dl. 

	

4.3 	Irn Zusanunenhang mit dem Offenbarungsinhalt der D2 hat die 

BeschwerdefQhrerin noch elne angebliche of fenkundige 

Vorbenutzung geltend gemacht, wobei die hierzu einge-

reichte Zeichnung Nr. 8270000 GA das in der Druckschrift 

D2 of fenbarte Mischventil in identischer AusfQhrung 

zeigt. Zustz1ich ist jedoch noch eine Griffhaube mit 

einer darin integrierten lôsbaren Anschlagvorrichtung in 

Form eines Arretierungsknopfes gezeigt. Nachdem auch 

diese Ausfuhrung, wie unten in Punkt 7 dieser Entschei-

dung dargelegt, die Vorrichtung nach dem Hilfsantrag 

nicht nahezulegen verrnag, ist die Kammer der Auffassung, 

daZ der of fenkundigen Vorbenutzung urid dem dazu gemachten 

Zeugenangebot allein zum Zwecke einer genderten 

Abgrenzung des Anspruchs 1 nicht nachzugehen ist. 

	

4.4 	Die weiteren Entgegenhaltungen D3 und D4 betreffen keine 

Einstellvorrichtungen un Sinne des Patents und sind damit 

137O. 	 . 



- 11 - 	 T 0086/91 

gattungsfreind. Sie zeigen lediglich Wippen als Hand-

betàtigungsorgane für Wegeventile. 

LOsung der Aufgabe 

Der Gegenstand nach dem Anspruch 1, zumindest in seiner 

Fassung nach dein Hilfsantrag, lOst die gegenuber der 

Druckschrift Dl im angefochtenen Patent forxnulierte 

Aufgabenstellung. Dabei dient zur Losung der ersten 

Teilaufgabe (sichere Funktion) das aus der Druckschrift 

D2 grundsàtzlich bekannte Reibrriittel. Da auch einsehbar 

1st, dag die Einstellvorrichtung mit der beanspruchten 

Griffhaube und Wippe bei bestixinten Herstellungsverfahrefl 

(z. B. Kunststoffausbildung) vorteile haben kOnnte, hat 

die Kaininer keine Bedenken dahingehend, dag die Vor -

richtung gemAS Anspruch 1 die zweite Teilaufgabe lost, 

insbesondere wenn man bedenkt, dag zur Erzielung der 

Anschlagfunktion derselbe Anschlagring verwendet wird, an 

dem auch das Reibmittel angreift. 

Neuheit 

Die Neuheit der Einstellvorrichtung nach dem Anspruch 1 

(Haupt- und Hilfsantrag) gegenuber den Vorrichtungen nach 

den Druckschriften Dl bis D4 folgt notwendig aus den 

Ausfuhrungen un Abschnitt 4. 

Dies gilt ganz offensichtlich auch für die zur angeblich 

TMoffenkundigen Vorbenutzungu vorgelegten Konstruktions- 

zeichnung, in der weder die Ausbildung der lOsbaren 

Anschlagvorrichtung als Wippe noch die beanspruchte Lage 

des Reibrrtittels dargestelit sind. 

Die Neuheit wurde un Obrigen von der Beschwerdeführerifl 

nicht bestritter.. 
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Der Gegenstand nach dem Anspruch 1 (Haupt- und Hilf-

santrag) ist sornit un Vergleich zuin Stand der Techriik neu 

(Art. 56 EN)). 

	

7. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

7.1 	Ausgehend vom Stand der Technik nach der Druckschrift Dl 

beinhaltet der Anspruch 1 zwei Merkinalsgruppen, von denen 

die eine 

die Anwendung eines Reibmittels und den Ort angibt, 

an dem dieses Reibmittel in der Einstellvorrichtung 

angeordnet ist 

und die andere 

die Ausbildung der Anschlagvorrichtung betrif ft und 

den lOsbaren Anschlag als federgestrainmte Wippe 

definiert und im Falle des Anspruchs 1 nach dem 

Hilfsantrag zusãtzlich deren Anordnung festlegt. 

	

7.2 	Eine Zusamrnenfassung der aus den Druckschriften Dl und D2 

bekannten Merkrnale hinsichtlich des Anschlagrings, der 

Griffhaube und des lOsbaren Anschlags wUrde ganz 

of fensichtlich nicht zu einer Ausbildung gemag der 

beanspruchten Vorrichtung fQhren. Es gãbe keinen 

ersichtlichen An1ai, den allein in der D2 of fenbarten 

Reibring an einer anderen Stelle als bei der D2 gezeigt 

anzubringen und die Griffhaube mit der lOsbaren Anschlag- 

vorrichtung in anderer Weise auszubilden, als es die 

Druckschrift Dl zeigt. Ein Beispiel für eine soiche aus 

den zusaxnrnengesetzten Lehren der Dl und D2 sich ergebende 

Konstruktion gibt die zur uoffenkundigen  Vorbenutzung 

eingereichte Konstruktiorszeichnung, in der der Reibring 

:rn Sinne der D2 und die Grihaube mit der lOsbaren 

Anschlagvorrichtung im wesentlichen nach dern Wortlaut der 

Dl ausgebildet ist. Es verbleibt somit zu prQf en, ob es 
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für einen Facbxnann aus anderen Gründen naheliegend war, 

zur beanspruchten Ausgestaltung zu gelangen. 

	

7.3 	Die Beschwerdeführerin hat ihre BegrUndung der zuangeinden 

erfinderischen Tatigkeit auf die Voraussetzung gestützt, 

dag die beiden beanspruchten Merkmalsgruppen a) und b) 

aus dem Anspruch 1 des angefochtenen Patents wirkungs-

ma1!ig voneinander vollig unabh&ngig seien. 

	

7.4 	Dies trif ft nach Ansicht der Kaxnmer aus folgendem Grund 

nicht zu. Solite ein Fachrnann aus irgendwelchen GrUnden 

z. B., wie die Beschwerdegegnerin behauptet, zurn Zwecke 

der Erhohung der Lebensdauér der Reibvorrichtung bestrebt 

sein, den Reibring 45 bei der Vorrichtung nach der Druck-

schrift D2 an eine Stelle grOferen Durchmessers zu ver-

legen, so stUnde hierfür an sich der Rauni zwischen dem 

stationãren RingkOrper 16 und dein ãu1eren Teil des 

hUlsenformigen Drehgriffes 13 zur Verfugung. Dieser Raum 

ist jedoch bei der Druckschrift D2 als uxnlaufender Ring- 

spalt dargestelit, in dem ein einseitig angeordneter 

Anschlag zur Begrenzung des Drehwinkels vorgesehen ist. 

Ein soicher Arischlag unterbricht die innere Zylinder- 

fläche des RingkOrpers 16, so dag keine geschlossene 

konzentrische Anlageflache für ein Reibmittel zur Ver-

fugung steht. Au1erdein ergaben sich bei der Beinessung des 

Reibmittels insofern Probleme, als der in der Druck-

schrift D2 zwischen RingkOrper 16 und Drehgriff 13 

gezeigte Uxnfangsspalt relativ grog ist und von einein 

relativ grog zu dimensionierenden Reibglied zu über-

brücken were. Dies ist auch nicht anders bei der zur 

offenkundigen vorbenutzungN eingereichten KonstruktiOflS-
zeichnung. Die verlagerung des ReibkOrpers 45 bei der 

Druckschrift D2 in den genannten Ringspalt ware somit mit 

zusatzlichem konstruktiven Aufwand verbunden, was 

zuxnindest eine kostengUnstige Herstellung der zusarrwnen-

wirkenden Teile beeintrachtigen würde. Ein Facbiriann htte 

somit unter dexn Blickwinkel der Aufgabenstellung keinen 

1370.D 	 . . .1... 



- 14 - 	 T 0086/91 

Grund, die bekannte Anordnung des RingkOrpers zu ãndern. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn der Durchrnesser des 

Reibringes auf dessen Funktion keinen Einf luff. haben 

solite, wie die Beschwerdefuhrerin irn Widerspruch zur 

diesbezuglichen Ansicht der Beschwerdegegnerin betont. 

Bei dern Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag wird die vor-

stehend ausgefuhrte Probleinatik dadurch beseitigt, daf 

die als Wippe ausgebildete lOsbare Anschlagvorrichtung in 

Gegensatz zum Stand der Technik (Dl) nicht mehr innerhaib 

des Skalenrings 22 bei Dl bzw. des Ringkorpers 16 bei D2, 

sondern an dessen Aui!enumfang zur Wirkung kornrnt. Erst 

durch diese Maff.nahme steht der Umfangsspalt für die 

Anordnung eines Reibringes zur VerfUgung, wobei der 

Urnfangsspalt keinen Platz für die Anschlagvorrichtung 

mehr bieten muff, und kleiner bemeibar ist. Für die 

Verwendung einer Wippe und deren Anordriung bei einer 

gattungsgernai3en Vorrichtung gibt es beim Stand der 

Technik kein Vorbild, nachdem die Druckschriften D3 und 

D4 (vgl. Pkt. 4.4) lediglich Wippen in gattungsfrernder 

Anwendung zeigen. 

	

7.5 	Aus den Vorstehenden ergibt sich auch, daff. die Anordnung 

des Reibringes und die Anordriung und Funktionsweise der 

Wippe, jedenfalls gemàE den Hilfsantrag, in Hinblick auf 

die Aufgabenstellung in einem konstruktiven und funk- 

tionellen Zusarnmenhang stehen und gerneinsam in Sinne 

einer kostengunstigen Herstellung wirken. 

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tátigkeit sind 

somit die beiden MaEnahrnen a) und b) nicht getrennt zu 

betrachten. 

	

7.6 	Bei den Anspruch 1 nach den Hauptantrag ist das beirn 

Hilfsantrag angegebene Teilrr.erkrnai, daS die Wippe "am 

Auff,enbereich des Anschlagrings 57 die Drehung begrenzt' 

nicht vorhanden. Bei einer praktischen Ausführung der 
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Losung nach dem Hauptantrag ist somit nicht gewahr-

leistet, dag die losbare Sperre der Wippe 53 am ãuieren 

Umfang des Anschlagrings 57 zur Wirkung kommt und somit 

den Innenuinfang des Anschlagrings 57 für die Anordnung 

des Bremsringes 56 frei macht. 

Der Losung nach dern Hauptantrag fehit somit das unter 

Punkt 7.4 definierte, wesentliche Merkinal, weiches das 

funktionelle Zusamnrnenwirken der beiden Merkmnalsgruppen a) 

und b) herbeiführt. Es ist hier somit eine getrennte 

Prufung der erfinderischen Tatigkeit für die beiden 

Schritte a) und b) durchzufuhren. Hierbei 1Et sich das 

Vorliegen von erfinderischèr Thtigkeit insgesamt nicht 

begrunden. Es mug n&mlich als im FachkOnnen eines 

durchschnittlichen Konstrukteurs liegend angesehen 

werden, für ein Reibmittel, das zwischen einem 

stationãren und einem drehbaren Teil wirkt, die von der 

Gesamtanordriung der beiden Teile her mOglichen Einbau-

stellen zu ermittein. Somit beruht die Benennung einer 

dieser moglichen Einbaustellen, ohne dabei anzugeben, was 

mit einem anderen, an dieser Einbaustelle vorhandenen 

Bauelement, z. B. mit dem Anschiagring 16 nach der D2, 

geschehen soil, für sich aliein nicht auf einer erf in-

derischen T&tigkeit. Dies gilt auch für die isolierte 

Bewertung des Vorschlags, einen lOsbaren Anschlag als 

federgestrazrunte Wippe auszubilden, ohne näher festzu-

legen, wo diese vorrichtung zur Wirkung kornmt. 

Aus diesemn Grund ist der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag 

rnangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfhig 

(Art. 56 EPU). 

Der Hauptantrag ist somit zurUckzuweisen. 

7.7 	Andererseits wird die LOsung nach dem Anspruch 1 gernäE 

Hilfsantrag durch den verfugbaren Stand der Technik nicht 

nahegelegt, wie im einzelnen aus der obigen Betrachtung 
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unter Punkt 7.4 und 7.5 hervorgeht. Es liegt somit 

erfinderische Ttigkeit vor (Art. 56 EPU) und der Gegen- 

stand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag ist gem 

Artikel 52 (1) EPU patentfahig. 

Die abhãngigen Anspruche 2 bis 5 sind formal nicht zu 

beanstanden; sie enthalten besondere Ausfuhrungsarten der 

Erfindung nach Anspruch 1 (Hilfsantrag) und sind daher 

ebenfalls gewhrbar. Gegen die in der erteilten Fassung 

aufrechterhaltene Beschreibung bestehen ebenfalls keine 

Bedenken. 

Das Patent hat daher im Umfang des Hilfsantrags Bestand. 

Exitscheidungaformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin wird zurUck-

gewiesén. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Anordnung, das Patent gemag Hilfsantrag mit dem 

Anspruch 1 vom 23. Juli 1993 und ansonsten wie erteilt, 

aufrechtzuerhalten. 

Der Antrag auf RUckzahlung der Beschwerdegebuhr wird 

zurückgewiesen. 

Der Geschftsstel1enbeamte: 	 Der Vo 	t 

S. Fabian 
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